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Satzung  

Freie Wähler Eschborn (FWE)  

  
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

1. Die Wählergemeinschaft führt den Namen „Freie Wähler Eschborn“ mit der 

Abkürzung „FWE“ und ist keine Partei.  

2. Der Sitz der FWE befindet sich in Eschborn.  

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

4. Eine Eintragung ins Vereinsregister soll nicht erfolgen.  

5. Die Stadtteile Eschborn und Niederhöchstadt stellen den Wirkungsbereich der FWE 

dar.   

  

§ 2 Grundwerte und Zweck  

1. Die FWE ist eine demokratische Organisation und steht als solche auf dem Boden des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Landes 

Hessen.  

2. Die FWE bezweckt eine politisch ungebundene, ausschließlich sachbezogene und im 

Interesse der Bürgerinnen und Bürger Eschborns liegende kommunalpolitische 

Tätigkeit.  

3. Die FWE verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und ist selbstlos tätig. Der 

Vorstand und alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.  

4. Die Verfolgung eigenwirtschaftlicher Zwecke ist der FWE untersagt.  

5. Die Mittel der FWE dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  

  

§ 3 Mitgliedschaft  

1. Mitglied der FWE kann jede Bürgerin und jeder Bürger werden, der die Ziele unter § 2 

unterstützt und nicht Mitglied bei einer anderen Partei oder Wählergemeinschaft ist.  

2. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in Stadt- und Ortsverbänden der Freien Wähler, 

FWG oder verbundene Wählergruppen im Main-Taunus-Kreis bzw. bei der Landes- 

und/oder Bundesvereinigung Freie Wähler ist gestattet. Eine bestehende 

Mitgliedschaft ist zu benennen und die nicht bestehende Mitgliedschaft bei einer 

anderen Partei oder Wählergemeinschaft ist im Aufnahmeantrag zu versichern.  

3. Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag auf Aufnahme in die 

Wählergemeinschaft entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung des Vorstandes ist 

dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.  

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der freiwillige  

Austritt ist jederzeit zum Monatsende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Vorstand. Der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr wird nicht 

erstattet.    

5. Ein Mitglied kann durch mehrheitlichen Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen 

werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Jahresbeitrages im 

Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen werden, nachdem seit Absendung 
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des zweiten Mahnschreibens ein Monat verstrichen und die Beitragsschulden nicht 

beglichen sind. Der Ausschluss ist dem Mitglied mitzuteilen.  

6. Ein Mitglied der FWE kann, wenn es gegen die Interessen bzw. Ziele der FWE 

vorsätzlich verstoßen hat, durch Zweidrittel-Mehrheitsbeschluss des Vorstandes aus 

der FWE ausgeschlossen werden.  

a. Vor der Beschlussfassung im Vorstand ist dem Mitglied unter Setzung einer 

Frist von 30 Tagen Gelegenheit für eine persönliche oder schriftliche 

Rechtfertigung vor dem Vorstand zu geben.  

b. Der Beschluss des Vorstandes über den Ausschluss ist mit einer  

Begründung zu versehen und dem Mitglied schriftlich bekanntzugeben.  

c. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann das Mitglied innerhalb einer Frist 

von 30 Tagen Berufung einlegen. Ist die Berufung rechtzeitig erfolgt, hat der 

Vorstand die Mitgliederversammlung binnen drei Monaten zur Entscheidung 

über die Berufung einzuberufen. Die Mitgliedschaft endet mit einem Beschluss 

von Zweidrittel der Mitgliederversammlung.  

d. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den  

Ausschlussbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die  

Berufungsfrist, so unterwirft es sich dadurch dem  

Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die Mitgliedschaft mit Ablauf der 

Berufungsfrist aufgehoben ist.  

  

§ 4 Mitgliedsbeiträge  

1. Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt.  

2. Zur Festlegung der Beitragshöhe ist eine einfache Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden FWE-Mitglieder erforderlich.   

3. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist im ersten Quartal eines Geschäftsjahres fällig.   

  

§ 5 Organe  

Die Organe der FWE sind   

1. die Mitgliederversammlung und  

2. der Vorstand.  

  

§ 6 Mitgliederversammlung  

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ und ist jährlich mindestens einmal 

einzuberufen. Sie ist, soweit möglich, vorzugsweise als Präsenzsitzung durchzuführen.   

2. Die Mitgliederversammlung kann auch in Form einer Online-Video- oder Telefon-

Konferenz oder einer Hybridveranstaltung (Zuschaltung von Mitgliedern zur 

Präsenzsitzung per Online-Video-Konferenz oder Telefon) abgehalten werden. Das 

Entscheidungsrecht darüber liegt beim Vorstand.  

Online-Video-Versammlungen finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen Chat-

Raum statt. Sie können auch durchgeführt werden, wenn nicht alle Mitglieder über die 

technischen Möglichkeiten zur Teilnahme verfügen.  
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3. Die Auflösung der Wählergemeinschaft kann nur in einer PräsenzVersammlung 

beschlossen werden.  

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn 

es das Interesse der FWE erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der 

FWE-Mitglieder schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt 

wird.  

5. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den/die 

Vorstandsvorsitzende/n (im Falle der Verhinderung durch ein anderes 

Vorstandsmitglied, in der Reihenfolge des § 8, Absatz 1) unter Wahrung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Einladungsfrist von 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der 

Tagesordnung. Die Einladung per E-Mail ist zulässig.  

6. Die Mitgliederversammlung kann auch über in der Tagesordnung nicht angekündigte 

und erst in der Mitgliederversammlung von anwesenden Mitgliedern gestellte 

Eilanträge beschließen, wenn diese zuvor durch einen mit Dreiviertelmehrheit der 

anwesenden Stimmberechtigten gefassten Beschluss zur Beratung und Abstimmung 

angenommen wurden. Dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, 

Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung der Wählergemeinschaft zum 

Gegenstand haben.  

7. Jedes Mitglied hat das Recht. Anträge zur Tagesordnung zu stellen. Anträge müssen 

dem Vorstand schriftlich oder per Mail spätestens drei Wochen vor der 

Mitgliederversammlung eingereicht werden.  

8. Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere über  

- Wahl, Abwahl und Entlastung des Vorstandes  

- Entgegennahme des Berichts des Kassenprüfers und Entlastung des Kassenwarts  

- Aufgaben und Ziele der Wählergemeinschaft  

- Mitgliedsbeiträge gemäß § 4  

- Satzungsänderungen  

- Auflösung der Wählergemeinschaft  

9. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist jederzeit beschlussfähig 

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder. Jedes anwesende Mitglied 

hat eine Stimme.  

10. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  

11. Die Mitglieder stimmen in der Regel offen per Handaufheben ab. Auf Antrag eines 

Mitglieds müssen Abstimmungen geheim durchgeführt werden.  

12. Bei der Neuwahl des Vorstandes ist eine Mehrheitslistenwahl (Blockwahl) zulässig, 

wenn dem keiner der anwesenden Stimmberechtigten widerspricht.  

13. Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die auch den 

Gang des Abstimmungsverfahrens wiedergibt, insbesondere Angaben enthalten muss 

über die fristgemäße Einberufung, die Zahl der  

stimmberechtigten Mitglieder und der Erschienenen und die Feststellung der 

Beschlussfähigkeit,    
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§ 7 Aufstellung von Wahlvorschlägen bei Wahlen durch die Mitgliederversammlung  

1. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den/die 

Vorstandsvorsitzende/n (im Falle der Verhinderung durch ein anderes 

Vorstandsmitglied, in der Reihenfolge des § 8, Absatz 1) unter Wahrung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Einladungsfrist von 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der 

Mitglieder, die bereit sind bei der jeweiligen Kommunalwahl oder einer anderen Wahl 

zu kandidieren, wobei die Ankündigung einer Kandidatur während der 

Mitgliederversammlung auch möglich ist. Die Einladung per Email ist zulässig.  

2. Bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Kommunalwahlen oder einer anderen 

Wahl können alle anwesenden Mitglieder der Wählergemeinschaft abstimmen.    

3. Die Bewerber werden auf Vorschlag der anwesenden Mitglieder in offener oder auf 

Antrag in geheimer schriftlicher Abstimmung gewählt. Jeder Bewerber erhält die 

Gelegenheit, sich vorzustellen. Gewählt als Kandidat für den zu verteilenden 

Listenplatz oder das Amt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhält. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, findet eine Stichwahl unter den 

beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt.  

4. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die unbeschadet 

des Absatzes 3 auch den Gang des Abstimmungsverfahrens wiedergibt, insbesondere 

Angaben enthalten muss über die fristgemäße Einberufung, die Zahl der 

stimmberechtigten Mitglieder und der Erschienenen, die Feststellung der 

Beschlussfähigkeit, die Namen der vorgeschlagenen Bewerber, sowie die einzelnen 

Ergebnisse der Wahlen zur Aufstellung der  

Bewerber. Die Niederschrift ist von dem Leiter der Versammlung, dem Schriftführer 

und einem weiteren stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer zu unterschreiben.  

  

  

§ 8 Vorstand  

1. Die Leitung der Wählergemeinschaft obliegt dem Vorstand. Er führt die im Rahmen 

der Satzung gefassten Beschlüsse durch und verwaltet das Vermögen der 

Wählergemeinschaft.  

2. Der Vorstand besteht aus   

- bis zu zwei Vorsitzenden   

- bis zu zwei Stellvertreter(innen)  

- dem/der Kassenwart(in) - dem/der Schriftführer(in) und - den Beisitzer(inne)n.  

3. Der Vorstand vertritt die FWE gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 

BGB. Jeweils ein/e Vorsitzende/r ist mit einem weiteren  

Vorstandsmitglied gemeinsam vertretungsberechtigt. Sind die Vorsitzenden beide 

verhindert, werden sie jeweils von einem/r Stellvertreter(in) oder einem anderen 

Vorstandsmitglied vertreten.  

4. Der Vorstand wird nach direktem, allgemeinem und gleichem Wahlrecht gewählt. 

Seine Amtsdauer beträgt drei Jahre. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben auch nach 
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Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Bestellung ihres jeweiligen Nachfolgers im Amt (mit 

Ausnahme der Regelung in § 8 Absatz 5). Ein  

Vorstandsmitglied kann vorzeitig von seinem Amt zurücktreten, sofern die 

Handlungsfähigkeit der übrigen Vorstandsmitglieder gewährleistet ist. Der Rücktritt 

erfordert eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.  

5. Scheiden im Laufe der Amtsperiode Mitglieder des Vorstandes aus, muss in der 

nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl vorgenommen werden. 

Während der Vakanz eines Vorstandpostens können dessen Aufgaben kommissarisch 

von anderen Vorstandsmitgliedern übernommen werden, oder die übrigen 

Vorstandsmitglieder können bis zur Durchführung von Neuwahlen ein Ersatzmitglied 

berufen. Diese Regelung gilt entsprechend für den Fall, dass in einer 

Mitgliederversammlung ein Vorstandsamt nicht besetzt werden kann.  

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die schriftlich unter 

Angabe der Tagesordnung einberufen werden müssen. Die Einladung per E-Mail ist 

zulässig. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 

Vorstandsmitglieder anwesend ist. Vorstandssitzungen können auch in Form einer 

Online-Video- oder Telefon-Konferenz oder einer  

Hybridveranstaltung (Zuschaltung von Vorstandsmitgliedern zur Präsenzsitzung per 

Online-Video oder Telefon) abgehalten werden.  

7. Vorstandssitzungen sind einzuberufen, wenn das Interesse der  

Wählergemeinschaft es erfordert, oder wenn zwei Vorstandsmitglieder die  

Berufung unter Angabe des Zwecks und der Gründe von dem/den Vorsitzenden 

schriftlich verlangen. Vorstandssitzungen sind zeitnah, aber spätestens 14 Tage vor 

Abhaltung einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung 

abzuhalten.  

8. Die Vereinigung von zwei Vorstandsämtern in einer Person ist unzulässig (außer im 

Fall der kommissarischen Übernahme von Aufgaben nach § 8 Absatz 5).  

9. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.  

10. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit ist 

die Entscheidung des/der Vorsitzenden ausschlaggebend.  

11. Über jede Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll zu fertigen.  

  

§ 9 Kassenführung und Kassenprüfung  

1. Der Kassenwart ist für die Kassenführung verantwortlich. Er leistet Zahlungen auf 

Anweisung des Vorstandes.  

2. Die Kassenführung der Wählergemeinschaft ist vor jeder ordentlichen 

Mitgliederversammlung von einem Kassenprüfer, der nicht dem Vorstand angehören 

darf, zu prüfen.  

3. Der Kassenprüfer hat den Mitgliedern in der Mitgliederversammlung Bericht zu 

erstatten.  

4. Es obliegt dem Kassenprüfer, der Mitgliederversammlung die Entlastung des 

Vorstands vorzuschlagen, wenn die Prüfung ergeben hat, dass die Kassenführung 

korrekt war.  
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5. Jeder Kassenprüfer wird von der Mitgliederversammlung für die Amtszeit von zwei 

Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Kassenprüfer bleibt auch nach 

Ablauf seiner Amtszeit so lange im Amt, bis sein Nachfolger gewählt ist (mit 

Ausnahme der Regelung in § 9 Absatz 6).  

6. Bei vorzeitigem Rücktritt eines Kassenprüfers hat der Vorstand das Recht, 

kommissarisch einen neuen Kassenprüfer zu bestimmen. Dies bedarf aber einer 

nachträglichen Bestätigung in der nächsten Mitgliederversammlung.  

7. Die Konten der FWE dürfen kein Minus aufweisen und es dürfen keine Kredite 

aufgenommen werden.  

  

§ 10 Satzungsänderungen  

1. Über Satzungsänderungen darf nur beschlossen werden, wenn die Vorschläge bei der 

Einladung zur Mitgliederversammlung im Wortlaut mitgeteilt werden.  

2. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von Zweidrittel der erschienenen 

Mitglieder.  

3. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 

Satzungsänderungen müssen allen Mitgliedern der FWE innerhalb von zwei Wochen 

nach Durchführung schriftlich mitgeteilt werden  

  

    

§ 11 Auflösung  

1. Die Auflösung der Wählergemeinschaft kann erfolgen, wenn in einer 

Mitgliederversammlung Dreiviertel der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder 

dies beschließen, vorausgesetzt, die Mitgliederversammlung wurde zu diesem Zweck 

mindestens 30 Tage vorher einberufen, und dieser Beschluss wird innerhalb von 90 

Tagen von einer weiteren Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestätigt.  

2. Mit der Auflösung der Wählergemeinschaft fällt das Vermögen an eine Einrichtung im 

Main-Taunus-Kreis zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 

gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke. Die Mitgliederversammlung hat 

über den Empfänger mit einfacher Mehrheit zu beschließen.  

  

§ 12 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte  

1. Die Wählergemeinschaft erhebt und verarbeitet als Verantwortliche im Sinne der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Rahmen der  

Mitgliederverwaltung und zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben 

und des Zwecks der Wählergemeinschaft die folgenden Daten über persönliche und 

sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder  

(personenbezogene Daten): Name, Vorname, Postanschrift, Geburtsdatum, 

Telefonnummern und E-Mail-Adresse.   

2. Diese Daten werden im Rahmen und für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert, 

übermittelt und verändert. Rechtsgrundlagen der  
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Datenverarbeitung sind individuelle Einwilligungen nach Art. 6 I lit. a DSGVO, das 

mitgliedschaftliche Verhältnis (Art. 6 I lit b. DSGVO). Die  

Wählergemeinschaft verarbeitet weiter personenbezogene Daten nach Art. 6 I lif. f 

DSGVO, insbesondere bei internen und öffentlichen Veranstaltungen.  

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 

stimmen die Mitglieder der  

- Speicherung  

- Bearbeitung  

- Verarbeitung - Übermittlung  

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke 

der Wählergemeinschaft zu. Eine anderweitige Datenverwendung (bspw. 

Datenverkauf) ist nicht statthaft.  

4. Jedes Mitglied hat das Recht auf   

- Auskunft über seine gespeicherten Daten  

- Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit  

- Sperrung seiner Daten  

- Löschung seiner Daten.  

Jedes Mitglied kann dieses Recht durch schriftlichen Antrag an den Vorstand geltend 

machen. Auch Beschwerden können schriftlich an den Vorstand gerichtet werden.  

  

§ 13 Inkrafttreten   

Die Satzung tritt nach der Beschlussfassung noch am selben Tag in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 04. September 2015 außer Kraft.  

  

  

Ort: Eschborn  

Datum: 29.10.2021  

  

  

  

  

  

           

           
   

Vorsitzende/r          (Stellvertr.) Vorsitzende/r  

Name:            Name:  

  

  

  


